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Vorwort 
 
Bei der Förderung von Frauen und Gleichstellung geht es der Uni-
versität Trier um mehr als nur um die Erfüllung eines Gesetzes. Als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts kommt ihr bei der Herstellung 
von verfassungsrechtlich gebotener Chancengleichheit eine wichtige 
Vorbildfunktion zu.  
 
Sie drückt mit dem Gleichstellungs- und Frauenförderplan ihren Wil-
len aus, Chancengleichheit für Frauen und Männer an der Universität 
Trier zu realisieren und einen wichtigen Beitrag zu leisten, um Frau-
en vermehrt für Fach- und Führungsaufgaben zu gewinnen, ihren 
Anteil an den einzelnen Qualifikationsstufen, vor allem bei den Pro-
fessuren, zu erhöhen und den Arbeitsplatz und Studienort Universität 
sowohl für Frauen wie für Männer familienfreundlich zu gestalten. 
 
Zur Verwirklichung der Chancengleichheit der Geschlechter beizu-
tragen ist eine Aufgabe, die sich an uns alle richtet. Der vom Senat 
der Universität Trier im Januar 2006 mit großer Mehrheit verab-
schiedete Gleichstellungs- und Frauenförderplan zeigt Wege auf, wie 
wir durch geeignete Maßnahmen dieses Ziel gemeinsam in vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit erreichen können. 
 
Unser Ziel muss es sein, den hiermit vorgelegten Gleichstellungs- 
und Frauenförderplan mit Leben zu füllen. So ist auch Ihr Engage-
ment an der Stelle, an der Sie stehen, gefragt. Wir setzen auf Ihre 
Bereitschaft und Ihre Kompetenz, daran mitzuwirken. 
 
Trier, im Juni 2006 
 

 
 

 
Prof. Dr. Peter Schwenkmezger 

- Präsident - 
 Dorothee Adam-Jager 

- Frauenbeauftragte - 
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Universität Trier 
 

Gleichstellungs- und Frauenförderplan  
gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 16 HochSchG  

vom 26. Januar 2006 
 
 

§ 1 Präambel 

(1) Der nachfolgende Plan zur Gleichstellung der Geschlechter und 
zur Förderung von Frauen hat zum Ziel, nach Maßgabe des § 76 Abs. 
2 Nr. 16 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz (HochSchG) in Verbin-
dung mit § 6 Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz (LGG) 
die Frauen an der Universität Trier zu fördern. Mit ihm will die 
Hochschule die Gleichberechtigung von Frauen und Männern tat-
sächlich durchsetzen und auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hinwirken (§ 2 Abs. 2 HochSchG). Bei allen Vorschlägen und Ent-
scheidungen sind die geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu be-
achten (Gender Mainstreaming) (§ 2 Abs. 1 HochSchG). 
 
(2) Gemäß § 5 HochSchG ist die Arbeit der Hochschulen in For-
schung und Lehre einschließlich der Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags 
regelmäßig unter Mitwirkung der Frauenbeauftragten zu bewerten. 
Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages sind bei 
der Zuweisung von Mitteln zu berücksichtigen (§ 102 HochSchG). 
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§ 2 Ziele des Planes 

(1) Mit dem Gleichstellungs- und Frauenförderplan verfolgt die Uni-
versität Trier die Ziele der Gleichstellung der Geschlechter, der 
Frauenförderung, der Vereinbarkeit von Familie mit Studium und 
Beruf sowie der Verhinderung sexueller Belästigung. 
 
(2) Die Universität Trier hat das Ziel, den Anteil von Frauen in allen 
Berufsgruppen und auf allen Qualifikationsstellen, in denen sie bis-
her unterrepräsentiert (siehe § 3 Unterrepräsentanz) sind, und bei der 
Vergabe von Stipendien und bei anderen Maßnahmen der Nach-
wuchs- und wissenschaftlichen Nachwuchsförderung zu erhöhen, 
sowie Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung zu beschließen (§ 76 
Abs. 2 Nr. 16 HochSchG). 
 
(3) Nach § 6 LGG ist für einen Zeitraum von sechs Jahren darzustel-
len, mit welchen personellen, organisatorischen und fortbildenden 
Maßnahmen der Anteil der Frauen erhöht werden soll. Eine Analyse 
der Beschäftigungsstruktur sowie der zu erwartenden Personalent-
wicklung ist zugrunde zu legen. Für diese Analyse sind die notwen-
digen Daten zu ermitteln. 
 
(4) Dieser Gleichstellungs- und Frauenförderplan gilt für einen Zeit-
raum von sechs Jahren. Nach Ablauf von jeweils zwei Jahren ist zu 
überprüfen, inwieweit die Ziele des Planes erreicht sind und gegebe-
nenfalls eine Anpassung an die Entwicklung durch ergänzende Maß-
nahmen vorzunehmen (§ 6 LGG).  
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§ 3 Unterrepräsentanz 

Unterrepräsentanz von Frauen bzw. Männern gem. § 4 Abs. 3 LGG 
an der Universität Trier liegt vor, wenn der Geschlechteranteil in der 
jeweils zusammengefassten Besoldungs-, Vergütungs- und Lohn-
gruppe (Entgeltgruppe) weniger als die Hälfte beträgt und nicht 
durch aufgabenspezifische Abweichungen begründet ist. Der aufge-
führte Datenteil gibt Aufschluss über die Verteilung nach Geschlecht 
in den jeweiligen Entgeltgruppen. Er ist jährlich zu aktualisieren. 
 
 

§ 4 Ziel- und Zeitvorgaben 

Jeder Fachbereich soll für alle wissenschaftlichen Stellen, auf denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, eine Prognose der zu erwartenden 
Personalentwicklung erstellen. Die Prognose ist Bestandteil der 
Struktur- und Entwicklungsplanung. Die Fachbereiche sollen nach 
Möglichkeit Zielzahlen festlegen, deren Erreichung bei der jährli-
chen Verteilung der Haushaltsmittel nach § 102 HochSchG berück-
sichtigt werden. 
 
 

§ 5 Stellenausschreibungen 

(1) In den jeweils zusammengefassten Entgeltgruppen (vgl. § 3 Un-
terrepräsentanz) in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sowie in 
technischen Berufen, sind freie Personalstellen mindestens universi-
tätsintern und mit einer der nachfolgenden Ergänzungen auszu-
schreiben: „Die Universität Trier ist bestrebt, die Zahl ihrer Professo-
rinnen/ Wissenschaftlerinnen/ weiblichen Führungskräfte/ weibli-
chen Auszubildenden in technischen Berufen/ weiblichen Beschäf-
tigten in technischen Berufen/ zu erhöhen und fordert Frauen nach-
drücklich zu einer Bewerbung auf. Sie werden bei gleichwertiger 
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Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksich-
tigt (§ 43 HochSchG)“. 
 
(2) Auf eine Ausschreibung kann in begründeten Fällen – nach An-
hörung der Frauenbeauftragten und Zustimmung des Personalrates – 
verzichtet werden, wenn die Stellen zum Beispiel 
• für die Rückkehr von Beschäftigten nach einer Beurlaubung oder 

Abordnung vorgesehen sind, 
• Anwärterinnen oder Anwärtern bzw. Auszubildenden der Univer-

sität Trier vorbehalten bleiben sollen, 
• für Beschäftigte vorgesehen sind, deren Arbeitsplätze durch Or-

ganisations- oder Personalstrukturentscheidungen der Universität 
Trier entfallen sind oder entfallen sollen. 

 
(3) Eine Ausschreibung nach Absatz 1 entfällt ebenfalls, wenn ein 
bestehendes befristetes Arbeitsverhältnis in gleicher Funktion befris-
tet fortgesetzt werden soll. Gleiches gilt bei einem Wechsel der Fi-
nanzierung des Arbeitsverhältnisses. 
 
(4) Die Stellenausschreibung muss alle wesentlichen Anforderungen 
an Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung enthalten, die bei 
der Besetzung der Stelle bzw. des Arbeitsplatzes herangezogen wer-
den sollen (Anforderungsprofil). Die Anforderungen orientieren sich 
ausschließlich an den Erfordernissen der zu besetzenden Stelle oder 
des Arbeitsplatzes bzw. des zu übertragenden Amtes.  
 
(5) Die Ausschreibungen sind um folgenden Hinweis zu ergänzen: 
"Die Stelle ist teilzeitgeeignet." Scheidet die Teilzeitmöglichkeit für 
eine Stelle ausnahmsweise aus, muss dies vor der Ausschreibung 
vom ausschreibenden Bereich schriftlich begründet werden. 
 
(6) Ausschreibungen von Stellen in Entgeltgruppen mit Unterreprä-
sentanz von Frauen nach § 3 und in technischen Berufen werden vor 
Veröffentlichung der Frauenbeauftragten zur Stellungnahme zugelei-
tet.  
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§ 6 Stellenbesetzungsverfahren,  
Beförderung, Höhergruppierung 

(1) Bei bestehender Unterrepräsentanz von Frauen gemäß § 3 und in 
technischen Berufen ist die zuständige Frauenbeauftragte von Beginn 
des Verfahrens (Entscheidung über die Wiederbesetzung der Stelle) 
fortlaufend zu beteiligen. Sie erhält nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
Einsicht in alle Bewerbungsunterlagen und hat das Recht, Vorschlä-
ge für die Einladung von Bewerberinnen und Bewerbern zu machen 
und an den Vorstellungsgesprächen teilzunehmen.  
 
(2) In Bereichen, in denen Unterrepräsentanz von Frauen nach § 3 
festgestellt worden ist, sind Frauen bei Einstellung - einschließlich 
Berufungen -, Beförderung, Höhergruppierung und Aufstieg in die 
nächst höhere Laufbahn bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt zu berücksichtigen, soweit und so lan-
ge eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dies gilt nicht, wenn in der Per-
son eines Mitbewerbers so schwer wiegende Gründe vorliegen, dass 
sie auch unter Beachtung des Gebots zur Gleichstellung der Frauen 
überwiegen (§ 43 Abs. 3 HochSchG).  
 
(3) Bewerberinnen und Bewerbern, die die Voraussetzungen für eine 
Stelle gem. § 46 HochSchG nach Maßgabe der Ausschreibung erfül-
len (hauptberufliches wissenschaftliches Personal: Hochschulleh-
rer/innen, wiss. Mitarbeiter/innen sowie Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben) ist grundsätzlich Gelegenheit zu einem Probevortrag oder 
einem Vorstellungsgespräch zu geben, solange eine Unterrepräsen-
tanz des jeweiligen Geschlechts besteht. Ist die Zahl der Bewerberin-
nen und Bewerber hierfür zu groß, so sollen sie mindestens im Ver-
hältnis ihres Anteils an den Bewerbungen eingeladen werden (§ 43 
Abs. 3 HochSchG).  
 
(4) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung (Qualifikation) sind ausschließlich die Anforderungen der 
zu besetzenden Stelle oder des zu vergebenden Amtes maßgeblich. 
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Diese ergeben sich in der Regel aus der Stellenbeschreibung. Bei der 
Beurteilung der Qualifikation sind auch Erfahrungen, Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu berücksichtigen, die durch die tatsächliche Betreuung 
oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen erworben wur-
den. Dies gilt nicht, soweit die Erfahrungen, Kenntnisse und Fähig-
keiten für die zu übertragenden Aufgaben ohne Bedeutung sind (§ 43 
Abs. 4 HochSchG). 
 
(5) Bei Einstellungsentscheidungen dürfen insbesondere folgende 
Tatbestände nicht als qualifikationsmindernd herangezogen werden: 
• Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, Reduzierungen der Ar-

beitszeit oder Verzögerungen beim Abschluss einzelner Ausbil-
dungsgänge aufgrund der Übernahme von Familienarbeit 

• Einkünfte, Familienstand und Stellung der Partnerin bzw. des 
Partners, 

• zeitliche Belastungen durch die Übernahme von Familienarbeit 
und die Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitsreduzierung 
Gebrauch zu machen, 

• Lebensalter. 
 
(6) Für Berufungsverfahren gelten § 50 HochSchG und die Grund-
ordnung der Universität Trier. Die zuständige Frauenbeauftragte ist 
vom Zeitpunkt der Vakanz einer Professur bis zur Ruferteilung an 
den Beratungen und Beschlussfassungen zu beteiligen. In Beru-
fungskommissionen soll mindestens ein stimmberechtigtes weibli-
ches Mitglied möglichst je Statusgruppe mitwirken. 
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§ 7 Arbeitsbedingungen des  
nichtwissenschaftlichen Personals 

(1) Festgestellte Benachteiligungen, die zu Lasten eines Geschlechts 
gehen, sollen durch den Einsatz geeigneter Instrumente abgebaut 
werden. 
(2) In Bereichen, in denen tatsächliche Leistungsanforderungen qua-
litativ und/oder quantitativ nicht mit der Stellenbeschreibung bzw. 
der tariflichen Eingruppierung übereinstimmen, wirken die jeweili-
gen Vorgesetzten mit dem Personalrat auf Anpassung der Eingrup-
pierung hin.  
 
(3) Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung 
von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen 
werden im Rahmen der haushalts- und tarifrechtlichen Möglichkeiten 
die Dienstaufgaben so zugewiesen, dass neben Schreibtätigkeiten 
möglichst auch sachbearbeitende Verwaltungstätigkeiten ausgeübt 
werden können. Die Universität Trier unterstützt die Frauenbeauf-
tragte bei Anregungen und Verbesserungen zur tariflichen Bewer-
tung der Tätigkeiten von Hochschulsekretärinnen. 
 
(4) Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung 
der Tätigkeiten der Mitarbeiter/innen in technischen Berufen werden 
die Dienstaufgaben nach Möglichkeit so zugewiesen, dass die tarif-
lich höherwertigen Tätigkeiten durch eigenes Personal ausgeführt 
werden. Bei eventueller Fremdvergabe wird daher darauf geachtet, 
dass einfache Tätigkeiten vergeben werden, während qualitativ hö-
herwertige Aufgaben eher beim Stammpersonal verbleiben. 
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§ 8 Frauenförderpreis 

Für eine herausragende Maßnahme der Förderung von Frauen im 
nichtwissenschaftlichen Bereich der Universität Trier kann jährlich 
auf Vorschlag der Senatskommission für Frauenfragen ein Preis ver-
geben werden. Das Preisgeld soll für die Realisierung des ausge-
zeichneten Vorschlags verwendet werden. 
 
 

§ 9 Nachwuchsförderung und Stipendien 

(1) Mittels geeigneter Projekte und Maßnahmen wird angestrebt, den 
Anteil der Studentinnen und Absolventinnen in Fächern, in denen sie 
unterrepräsentiert sind, zu erhöhen. Dies ist  insbesondere in mathe-
matischen und naturwissenschaftlichen Fächern der Fall. 
 
(2) Bei der Vergabe wissenschaftlicher Hilfskraftstellen (mit und 
ohne Abschluss) sollen Studentinnen in Fächern, in denen sie unter-
repräsentiert sind, angemessen berücksichtigt werden. 
 
(3) Ein Prozent der jährlichen Mittel für Forschung und Lehre wer-
den den Fachbereichen nach einem errechneten "Leistungsziel Pro-
motion" zugewiesen. Hierfür wird auf der Basis der AbsolventInnen-
rate die Promotionsrate von Frauen - jeweils im Dreijahresmittel - 
errechnet. Je geringer die Abweichung der Promotionsrate von Frau-
en zur AbsolventInnenrate eines Fachbereichs ausfällt, desto größer 
ist sein Anteil an der Verteilungssumme. 
 
(4) Die Universität Trier informiert und berät über alle Möglichkei-
ten der internen und externen Förderung von Wissenschaftlerinnen. 
Sie unterstützt die Frauenbeauftragte in Bereichen, in denen Wissen-
schaftlerinnen unterrepräsentiert sind, bei allen Aktivitäten, die der 
Gewinnung von Interessentinnen für solche Fördermaßnahmen die-
nen. Schriftliche Informationen zur Vergabe von Stipendien und For-
schungsmitteln enthalten den folgenden Hinweis: „Die Universität 
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Trier legt besonderen Wert auf eine Erhöhung des Anteils an Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und fordert Frauen nachdrücklich zur 
Antragstellung auf.“ 
 
(5) Die Universität Trier wirkt darauf hin, dass Frauen in Bereichen, 
in denen sie unterrepräsentiert sind, bei der Vergabe von Stipendien 
zur Studienförderung mindestens entsprechend ihrem Anteil an den 
Studierenden, bei der Vergabe von Promotionsstipendien mindestens 
entsprechend dem Anteil an Absolventinnen und bei der Vergabe 
von Habilitationsstipendien mindestens entsprechend dem Frauenan-
teil an Promovierten berücksichtigt werden.  
 
 

§ 10 Frauen- und Geschlechterforschung 

Die Universität Trier fördert weiterhin den Entwicklungsschwer-
punkt Frauen- und Geschlechterforschung, der in den Entwicklungs-
perspektiven der Universität im Jahr 2004 als solcher fortgeschrieben 
wurde.  
 
 

§ 11 Familiengerechte Hochschule 

Die Universität Trier ist 2005 als erste Universität Deutschlands als 
familiengerechte Hochschule zertifiziert worden und beabsichtigt bis 
2008 für die Zielgruppe der Studierenden (§ 2 Abs. 4 HochSchG), 
des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Beschäftigten insbe-
sondere folgende Ziele umzusetzen: 
• Förderung von Teilzeit auf Führungspositionen 
• Berücksichtigung des Aspektes der Familienvereinbarkeit bei der 

Terminierung von Gremien- Sitzungszeiten 
• Engagement für die Beseitigung struktureller Hindernisse für Kin-

derbetreuung an Hochschulen 
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• Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Studium und Familienar-
beit bei der Einrichtung von BA/MA Studiengängen 

 
 
 
 

§ 12 Familie und Studium 

(1) Prüfungs- und Studienordnungen sowie sonstige, das Studium 
regelnden Bestimmungen werden so gestaltet, dass Ausfallzeiten 
durch Schwangerschaft, Mutterschutz sowie durch die Wahrneh-
mung von Familienarbeit keine rechtlichen oder sonstigen Nachteile 
hinsichtlich des Studiums und des Studienabschlusses nach sich zie-
hen. Bis zu einer Anpassung der in Satz 1 genannten Ordnungen 
nach § 26 HochSchG sollen Studierenden mit einer Mehrfachbelas-
tung durch einen der in Satz 1 genannten Gründe auf Antrag an die 
zuständigen Prüfungsämter (Hochschulprüfungsamt und Dekanate 
der Fachbereiche) oder Prüfungsausschüsse Abweichungen von dem 
zeitlich und formal festgesetzten Ablauf des Prüfungsverfahrens ge-
währt werden. 
 
(2) Die Höchstgrenze der Beurlaubung aus einem der in Absatz 1 
Satz 1 genannten Gründe wird in Anlehnung an das Bundeserzie-
hungsgeldgesetz auf drei Jahre festgelegt. 
 
(3) Die Universität Trier strebt an das Studium auch als Teilzeitstu-
dium  zu ermöglichen. 
 
(4) Bei Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschränkungen sollen 
Schwangere und studierende Eltern bevorzugt berücksichtigt werden, 
wenn nach bestehenden Teilnahmevoraussetzungen Ranggleichheit 
besteht. Bei Parallelveranstaltungen werden Schwangere und studie-
rende Eltern bei der Wahl der Termine bevorzugt berücksichtigt. 
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(5) Die Universität Trier wirkt darauf hin, dass Fördermaßnahmen 
durch Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familienarbeit unterbro-
chen werden können. 
 
 

§ 13 Familie und Beruf 

(1) Beschäftigungsverhältnisse werden im Rahmen der gesetzlichen 
und tariflichen Bestimmungen und bestehenden Dienstvereinbarun-
gen so gestaltet, dass die Übernahme von Familienarbeit mit der Be-
rufstätigkeit vereinbar ist. Unter Beachtung der dienstlichen Belange 
werden auf Antrag der oder des Beschäftigten die Möglichkeiten 
einer abweichenden Gestaltung der Arbeitszeiten zur Übernahme von 
Familienarbeit ausgeschöpft. 
 
(2) Die Universität Trier informiert die Beschäftigten umfassend ü-
ber die gesetzlichen und tariflichen Möglichkeiten der Arbeitszeitre-
duzierung und Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familienarbeit 
und über die sich hieraus ergebenden Konsequenzen, insbesondere 
für die Altersversorgung. Sie ermutigt männliche Beschäftigte von 
diesen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. 
 
(3) Teilzeitbeschäftigten werden die gleichen beruflichen Aufstiegs- 
und Fortbildungschancen eingeräumt wie Vollzeitbeschäftigten. Lei-
tungsfunktionen werden nach Möglichkeit so gestaltet, dass sie auch 
von Teilzeitbeschäftigten wahrgenommen werden können. Die Uni-
versität Trier ermöglicht Freizeitausgleich für Teilzeitbeschäftigte, 
die an Sitzungen von Selbstverwaltungsgremien außerhalb ihrer in-
dividuellen Arbeitszeit teilnehmen.  
 
(4) Befristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gem. § 57 b Abs. 1 HRG wird im Rahmen des § 57 b 
Abs. 4 HRG mit Einverständnis der Mitarbeiterin oder des Mitarbei-
ters eine Vertragsverlängerung in dem Umfang ausgesprochen, in 
dem Familienarbeit wahrgenommen wurde. Gleiches gilt für Beam-
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tinnen und Beamte auf Zeit sowie für befristet beschäftigte Ange-
stellte nach § 60 HochSchG. 
 
(5) Die Altersgrenze vollendetes 40. Lebensjahr - bzw. bei C3/C4 
und W2/W3-Professuren vollendetes 50. Lebensjahr - für die Einstel-
lung verbeamteter Beschäftigter kann wegen der Betreuung eines 
Kindes oder eines pflegebedürftigen Angehörigen bis zu drei Jahren 
verlängert werden. 
 
 

§ 14 Fort- und Weiterbildung 

(1) Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen finden grundsätzlich in 
der Arbeitszeit statt. Sie sollen so angeboten werden, dass auch Teil-
zeitbeschäftigte mit Familienarbeit möglichst in ihrer Dienstzeit dar-
an teilnehmen können. Im Rahmen der Möglichkeiten soll auf vor-
handene Kinderbetreuungsangebote hingewiesen werden. 
 
(2) Muss aus Haushaltsgründen eine Auswahl zwischen verschiede-
nen beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen getroffen werden, wer-
den diejenigen Maßnahmen in angemessenem Umfang berücksich-
tigt, die der Qualifizierung von Frauen in Bereichen dienen, in denen 
sie unterrepräsentiert sind. 
 
(3) Beschäftigte, die zur Wahrnehmung von Familienarbeit beurlaubt 
sind, werden mindestens sechs Monate vor ihrer Rückkehr in das 
Arbeitsleben über berufliche Qualifizierungs- und Wiedereinstiegs-
maßnahmen informiert. 
 
(4) Zur Wahrnehmung von Familienarbeit beurlaubten Beschäftigten, 
die in die Beschäftigung zurückkehren wollen, werden die hierfür in 
Betracht kommenden Ausschreibungen auf Wunsch bekannt gege-
ben. Bei Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Lehraufträgen 
soll dieser Aspekt vorrangig berücksichtigt werden.  
 



- 17 - 

(5) Werden infolge von Strukturplanung oder durch Sparmaßnahmen 
Personalumsetzungen erforderlich, wird den hiervon Betroffenen im 
Rahmen der Möglichkeiten Gelegenheit gegeben, sich durch Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen für neue Tätigkeiten zu qualifizie-
ren. 
 
 

§ 15 Gremien und Kommissionen 

In Gremien und Kommissionen ist gemäß § 37 Abs. 1 HochSchG 
eine angemessene Vertretung von Männern und Frauen anzustreben. 
 
 

§ 16 Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung 

(1) Die Universität Trier duldet keine sexuelle Gewalt und keine se-
xuelle Belästigung, die sie als Verletzung der Persönlichkeitsrechte 
von Menschen in ihrer Institution versteht. Arbeitgeber und Dienst-
vorgesetzte übernehmen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
die Verantwortung für die Sanktionierung von sexueller Gewalt und 
Belästigung nach dem Beschäftigtenschutzgesetz. Dessen Schutz- 
und Sanktionsmaßnahmen gelten für alle Mitglieder der Hochschule 
(§ 36 HochSchG). 
 
(2) Nach dem Beschäftigtenschutzgesetz ist „sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz jedes vorsätzliche, sexuell bestimmte Verhalten, das 
die Würde von Beschäftigten verletzt“. Dazu gehören neben den oh-
nehin strafrechtlich definierten Handlungen bestimmte körperliche 
Berührungen, verletzende Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie Zei-
gen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen, 
die von den Betroffenen erkennbar abgelehnt werden. 
 
(3) Besonders verwerflich ist sexuelle Belästigung dann, wenn ein 
Abhängigkeitsverhältnis ausgenutzt wird. Die Betroffenen können 
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sich bei sexueller Belästigung im Besonderen an die Anlaufstelle 
zum Schutz vor sexueller Belästigung wenden, des weiteren an die 
Frauenbeauftragten, den Personalrat oder Personen ihre Vertrauens 
mit Leitungsaufgaben. Die Angesprochenen unterliegen der Schwei-
gepflicht. Die genannten Hilfsstellen behandeln jeden Fall vertrau-
lich, beraten individuell zur Selbsthilfe und werden nur aktiv, wenn 
die von sexueller Belästigung betroffene Person es wünscht. 
 
(4) Universitäre Anlagen und Gebäude sollen so gestaltet werden, 
dass sich die Hochschulmitglieder jederzeit angstfrei darin aufhalten 
können. 
 
(5) Für die Universitätsmitglieder werden regelmäßig Informations-
veranstaltungen und Kurse zur Selbstbehauptung und Selbstverteidi-
gung angeboten. Führungskräfte sollen in Fortbildungsveranstaltun-
gen zum Beschäftigtenschutzgesetz geschult werden. 
 
 

§ 17 Geschlechtergerechte Sprache  

Die Universität Trier strebt die Gleichstellung der Geschlechter auch 
in sprachlicher Hinsicht an, in dem sie geschlechtergerechte Be-
zeichnungen, Formulierungen und Satzgestaltungen in ihrem Schrift-
verkehr und ihren Publikationen vorsieht. Die Regelungen zur ge-
schlechtergerechten Amts- und Rechtssprache werden angewendet 
(Ministerialblatt Nr. 8, 1995 vgl. Anlage 2). 
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§ 18 Rechte und Pflichten der  
Frauenbeauftragten 

(1) Die zentrale Frauenbeauftragte hat gem. § 72 Abs. 4 HochschG 
die Aufgabe, die Organe der Hochschule und von ihnen gebildete 
Ausschüsse bei der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Abs. 2 
HochschG zu unterstützen, die Beschlussfassung des Senats gem. § 
76 Abs. 2 Nr. 16 HochschG vorzubereiten und regelmäßig über ihre 
Tätigkeit zu berichten. Sie wirkt mit an allen sozialen, organisatori-
schen und personellen Maßnahmen, die die weiblichen Beschäftigten 
betreffen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist sie rechtzeitig zu 
informieren, sie kann Stellungnahmen abgeben, an den Sitzungen 
aller Gremien beratend teilnehmen und Anträge stellen; ihre Stel-
lungnahmen sind den Unterlagen beizufügen. Die Frauenbeauftragte 
kann auf ihren Antrag von ihren Dienstaufgaben ganz oder teilweise 
freigestellt werden. Der Ausschuss für Frauenfragen unterstützt die 
Frauenbeauftragte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
 
(2) Jeder Fachbereich soll für die Dauer von drei Jahren eine Fachbe-
reichsfrauenbeauftragte bestellen. § 72 Abs. 4 Satz 2 bis 4 gilt sinn-
gemäß. Die Frauenbeauftragte des Fachbereichs kann auf ihren An-
trag von ihren Dienstaufgaben teilweise freigestellt werden. 
 
(3) Eine Entscheidung, die im Aufgabenbereich der zuständigen 
Frauenbeauftragten gegen ihre Stellungnahme getroffen worden ist, 
muss auf ihren Antrag überprüft und erneut getroffen werden (§72 
Abs. 6 HochSchG).  
 
(4) Auf Antrag von Studentinnen, Promovendinnen und Habilitan-
dinnen kann die zentrale Frauenbeauftragte oder die Frauenbeauf-
tragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Hier-
auf ist in den Prüfungsordnungen hinzuweisen (§ 26 Abs. 2 Nr. 11 
HochSchG). 
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§ 19 Berichtswesen 

(1) Der Präsident/die Präsidentin der Universität Trier erläutert im 
Rahmen des Jahresberichts und in der Personalversammlung den 
Stand der Umsetzung des Planes zur Gleichstellung der Geschlechter 
und zur Förderung von Frauen. Ebenso soll die Entwicklung im Be-
reich von Gender Mainstreaming Gegenstand des Berichts des Präsi-
denten/der Präsidentin sein. 
 
(2) Dekaninnen und Dekane sollen zum Ende ihrer Amtszeit den 
Fachbereichsräten, Leiterinnen und Leiter der zentralen Bereiche im 
Rahmen ihrer jeweiligen Jahresberichte über die Fortschritte bei der 
Erfüllung des Gleichstellungsauftrages gem. § 2 Abs. 1 und 2 
HochSchG berichten und weiterführende Maßnahmen vorschlagen. 
 
 

§ 20 Schlussbestimmungen 

(1) Der Gleichstellungs- und Frauenförderplan tritt mit seiner Be-
schlussfassung durch den Senat am 26. Januar 2006 in Kraft.  
 
(2) Sind einzelne Regelungen des Gleichstellungs- und Frauenför-
derplanes unwirksam (z.B. wegen veränderter gesetzlicher Grundla-
ge, gerichtlicher Aufhebung einzelner Paragrafen o.ä.) so berührt 
dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. Der Abschluss 
einer die unwirksame Regelung ersetzenden Vereinbarung ist binnen 
6 Monaten anzustreben.  
 
 
Trier, 26. Januar 2006 
 
Für den Senat der Universität Trier 
Der Präsident 
Prof. Dr. Peter Schwenkmezger 
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Anhang 2: Personal der Universität Trier nach Geschlecht und Entgeltgruppen 

 
 
UNIVERSITÄT TRIER    Stand: 28.02.05 
Abt. III/2.1      
      
Datengrundlage für den Gleichstellungs- und Frauenförderplan   
hier: Zahl der Beschäftigungsverhältnisse nach gruppierten Entgeltgruppen  
(Besoldung: Bea; Vergütung: Ang.; Lohn: Arb.) und Geschlecht einschließl. Beurlaubte 
      
      

BVL-Gruppe männlich weiblich Gesamt 
  Anzahl % Anzahl %   

C4 - C2, W3 - W2 136  87,74  19  12,26  155  
C1, W1 27  67,50  13  32,50  40  
A16 - BAT I sowie 
A15 - BAT Ia 

27  77,14  8  22,86  35  

A14 - BAT Ib 77  73,33  28  26,67  105  
A13 - BAT IIa (auf Dauer) 42  56,76  32  43,24  74  
A13 - BAT IIa - at (befristet) 152  51,35  144  48,65  296  
A12 - BAT III 12  63,16  7  36,84  19  
A11 - BAT IVa 19  63,33  11  36,67  30  
A10 - BAT IVb 16  27,12  43  72,88  59  
A9 - BAT Vb - MTArb 9 24  32,43  50  67,57  74  
A8 0  0,00  1  100,00  1  
BAT Vc 12  16,00  63  84,00  75  
MTArb 7-8a 24  96,00  1  4,00  25  
A7 0  0,00  3  100,00  3  
BAT VIb 5  8,06  57  91,94  62  
MTArb 6/6a 4  80,00  1  20,00  5  
A6 0  0,00  1  100,00  1  
BAT VII, VIII 24  14,29  144  85,71  168  
MTArb 5, 5a 7  100,00  0  0,00  7  
MTArb 3-4a 6  75,00  2  25,00  8  
BAT IX/IX a - MTArb 2/2a 0  0,00  0  0,00  0  
BAT X - MTArb 1/1a 0  0,00  1  100,00  1  
Auszubildende 12  44,44  15  55,56  27  
Summe: 626  49,29  644  50,71  1.270  
      
      
="Unterrepräsentanz von Frauen"      
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Geschlechtsgerechte Amts- und Rechtssprache 
 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, 
des Ministeriums des Innern und für Sport und des Ministerium der Justiz vom 5. 

Juli 1995 (MKJFF – AZ 942-5540-9/ 95) 
 

1 Grundsätze für eine geschlechts-
gerechte Amts- und Rechtssprache 
Die Amtssprache und die Rechts-
sprache müssen geschlechtsgerecht 
sein. Ihre geschlechtsgerechte Aus-
gestaltung trägt dazu bei, den Grund-
satz der Gleichbehandlung von Frau 
und Mann zu verwirklichen. 

Entsprechend dem Beschluss des 
Landtags Rheinland-Pfalz vom 16. 
Februar 1995 (Zu Drucksache 
12/6106) sind die folgenden Grund-
sätze zu beachten: 

1.1 Die Amtssprache muss ge-
schlechtsgerecht sein; sie muss die 
individuelle Gleichbehandlung von 
Frau und Mann sichtbar machen. 

1.2 Auch in der Rechtssprache ist 
der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau in angemessener Weise 
Rechnung zu tragen. Zu diesem 
Zweck sind sämtliche Formen, die 
eine sprachliche Gleichstellung von 
Mann und Frau ermöglichen, zu 
nutzen. 

1.3 Beim Erlass neuer Gesetze und 
bei umfassenden Novellierungen 
bestehender Gesetze sind deshalb 
folgende Grundsätze zu beachten: 

1.3.1 Sprachliche Gleichstellung ist 
in erster Linie durch geschlechts-
neutrale Bezeichnungen, Formulie-
rungen und Satzgestaltungen sicher-
zustellen. Sie tragen in ausgewoge-

ner Weise sowohl dem Grundsatz 
der Gleichbehandlung von Frau und 
Mann als auch dem Gebot der 
Rechtsklarheit Rechnung. Bevor auf 
andere Formen der sprachlichen 
Gleichstellung zurückgegriffen wird, 
sind deshalb alle Möglichkeiten 
einer geschlechtsneutralen Formulie-
rung auszuschöpfen. 

1.3.2 Soweit zur Bezeichnung natür-
licher Personen geschlechtsneutrale 
Formulierungen nicht zur Verfügung 
stehen, sollen Paarformeln verwen-
det werden, wenn dies möglich ist. 
Hierbei ist jedoch eine Häufung von 
Paarformeln im selbem Satz zu ver-
meiden. 
Paarformulierungen sind ausge-
schlossen wenn: 
• Innerhalb eines Gesetzes im 

ganzen eine einheitliche und 
durchgängige Verwendung von 
Paarformeln nicht möglich ist 

• eine bestimmte Personenbe-
zeichnung durch höherrangiges 
Recht vorgegeben ist oder 

• weibliche Personenbezeichnun-
gen fehlen (Vormund, Mündel, 
Gast etc.). 

1.3.3 Erst dann, wenn geschlechts-
neutrale Formulierungen oder Paar-
formeln nicht eingesetzt werden 
können, dürfen die bisherigen ver-
allgemeinernden männlichen Be-
zeichnungen, beibehalten werden. 
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Bezeichnungen, bei denen wegen 
ihrer Personenferne, Funktionalität 
oder Abstraktheit dem Geschlecht im 
konkreten Regelungszusammenhang 
lediglich eine untergeordnete Bedeu-
tung zukommt (z.B. Veranstalter, 
Produzent), können in der herkömm-
lichen verallgemeinernden männli-
chen Form verwendet werden. Dies 
gilt auch für zusammengesetzte 
Wörter (z.B. Ärztekammer, 
Verbraucherberatung).  

1.4 Änderungsgesetze, die keine 
umfassende Novellierung darstellen, 
sind in der sprachlichen Form des zu 
ändernden Gesetzes abzufassen.  

1.5 Sprachliche Kurzformen wie 
Schrägstrich-, Bindestrich- oder 
Klammerverbindungen und das 
große Binnen- l sind ausgeschlossen, 
da bei derartigen Lösungen die Les-
barkeit und die Verständlichkeit stets 
gravierend beeinträchtigt werden. 

2 Geschlechtsgerechte Amtsspra-
che 
Die Amtssprache ist die Sprache, in 
der die Verwaltungen ihre innen- 
und außerdienstlichen schriftlichen 
Äußerungen verfassen. Sie soll mit 
geschlechtsbezogenen Formen der 
Anreden und der individuellen Per-
sonenbezeichnungen dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht und dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz ent-
sprechen. Die Lesbarkeit und die 
Verständlichkeit dürfen nicht beein-
trächtigt werden. Sprachliche Neu-
schöpfungen sind in jedem Fall zu 
vermeiden. Im Einzelnen gelten 
folgende Maßnahmen: 

 

2.1 Amtliche Schreiben 

2.1.1 Es werden grundsätzlich Paar-
formeln verwendet, soweit nicht 
geschlechtsneutrale Formen (z.B. 
Mitglied, Lehrkraft) vorzuziehen 
sind. Die Paarformeln werden durch 
„und“ oder „oder“ verbunden, wobei 
die weibliche vor der männlichen 
Bezeichnung steht (z.B. Schülerin-
nen und Schüler). 

2.1.2 Sprachliche Kurzformen wie 
Schrägstrich-, Bindestrich- oder 
Klammerverbindungen und das 
große Binnen-I sind ausgeschlossen, 
da bei derartigen Lösungen und 
Lesbarkeit und die Verständlichkeit 
stets beeinträchtigt werden (z.B. 
Teilnehmer/in, Bewerberin/ Bewer-
ber, die [der] Bewerber[in], Teil-
nehmer[in]). 

2.1.3 Soweit weibliche Personenbe-
zeichnungen fehlen, bleibt es bei den 
männlichen Bezeichnungen (z.B. 
Gast). 

2.1.4 Bezeichnungen, bei denen 
wegen ihrer Personenferne, Funktio-
nalität oder Abstraktheit dem Ge-
schlecht im konkreten Regelungszu-
sammenhang lediglich eine unterge-
ordnete Bedeutung zukommt (z.B. 
Veranstalter, Produzent), können in 
der herkömmlichen verallgemei-
nernden männlichen Form verwen-
det werden. Dies gilt auch für zu-
sammengesetzte Wörter (z.B. Ärzte-
kammer, Verbraucherberatung). 
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2.1.5 Personenbezogene Bezeich-
nungen können durch 
• geschlechtsneutrale Funktionsbe-

zeichnungen (z.B. „Referat“ statt 
„Referentin und Referent“), 

• den Einsatz von Verben und 
Relativsätzen (z.B. statt „die 
Vertreterin oder der Vertreter“ 
besser „wer vertritt“), 

• Pluralformen von substantivier-
ten Adjektiven, Partizipien und 
Gerundivkonstruktionen (z.B. die 
Berufstätigen, die Prüfenden, die 
Geprüften, die Angestellten, die 
Abgeordneten, die Auszubilden-
den) ersetzt werden. 

2.1.6 Anreden in amtlichen Schrei-
ben sollen Frauen und Männer indi-
viduell ansprechen. Titel, Berufs- 
und Amtsbezeichnungen sind in der 
weiblichen und männlichen Form zu 
verwenden. Dabei wird die weibli-
che vor die männliche Form gesetzt. 

2.1.7 Unter der Gruß- und Schluss-
formel sind der Vor- und Zuname 
der unterzeichnenden Person in 
einem Klammerzusatz voll auszu-
schreiben. 

2.2 Formulare und Tabellen 

2.2.1 Auch Formulare und Tabellen 
müssen den Erfordernissen einer 
geschlechtsgerechten Sprache ent-
sprechen. 

2.2.2 Abweichend von Nummer 
2.1.2 können Schrägstrichlösungen 
verwendet werden (z.B. Antragstel-
lerin/Antragsteller). 

2.3 Sonstige Bereiche der Amtsspra-
che Für die sonstigen Bereiche der 

Amtssprache (z.B. Bescheide, Ent-
scheidungen, Urkunden, Rund-
schreiben, Berichte, Mitteilungen, 
Veröffentlichungen) gelten die Maß-
gaben der Nummern 2.1 und 2.2 
sinngemäß. 

3 Geschlechtsgerechte Rechtsspra-
che 
Die Rechtssprache ist die Sprache, in 
der die Gesetze, Verordnungen, 
Sitzungen und Verwaltungsvor-
schriften verfasst werden. Sie wird 
von der Aufgabe geprägt, abstrakte 
und generelle Regelungen zu treffen. 
Das Gebot der Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern ist in der 
Rechtssprache ebenso wie das Gebot 
der Rechtsklarheit und Lesbarkeit zu 
beachten. Bei allen neuen Vorschrif-
ten sowie umfassenden Änderungs-
vorschriften ist eine geschlechtsge-
rechte Sprache zu verwenden, die 
beide Geschlechter gleichermaßen 
anspricht und Diskriminierungen 
ausschließt. Im Einzelnen gelten 
folgende Maßnahmen: 

3.1 Geschlechtsneutrale Sprachfor-
men 
Grundsätzlich sollen geschlechts-
neutrale Bezeichnungen, Formulie-
rungen und Satzgestaltungen ver-
wendet werden, da sie in ausgewo-
gener Weise sowohl dem Grundsatz 
der Gleichbehandlung von Frau und 
Mann als auch dem Gebot der 
Rechtsklarheit entsprechen. Diese 
geschlechtsneutralen Sprachformen 
haben den Vorrang vor anderen 
Formen der sprachlichen Gleichstel-
lung. Erst wenn alle geschlechtsneut-
ralen Möglichkeiten ausgeschöpft 
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sind, darf auf andere Sprachformen 
zurückgegriffen werden. 

3.1.1 Geschlechtsneutrale Bezeich-
nungen 

3.1.1.1 In vielen Fällen werden beide 
Geschlechter durch geschlechtsneut-
rale Personenbezeichnungen (z.B. 
Lehrkraft, vorsitzendes Mitglied, 
Vertrauensperson) gleichermaßen zu 
erfassen sein. Bezeichnungen mit 
dem hinzugefügten Wort „Person“ 
(z.B. prüfende Person) sollen nur als 
letzte Möglichkeit verwendet wer-
den. Die Pluralformen von substan-
tivierten Adjektiven, Partizipien und 
Gerundivkonstruktionen sind oft 
eine zutreffende Lösung (z.B. Be-
rufstätige, Prüfende, Geprüfte, Ab-
geordnete, Angestellte, Auszubil-
dende). Anstelle personenbezogener 
Bezeichnungen werden häufig ge-
schlechtsneutrale Funktionsbezeich-
nungen (z.B. „Ministerium“ statt 
„Minister“, „Bezirksregierung“ statt 
„Regierungspräsident“) zu verwen-
den sein. 

3.1.1.2 Dabei ist darauf zu achten, 
dass Personenbezeichnungen  
• in der gesamten Vorschrift ein-

heitlich verwendet werden, 
• in Vorschriften, die von höher-

rangigen Vorschriften abhängen 
(z.B. Ausführungsgesetze und 
Rechtsverordnungen), nicht ei-
genständig eingeführt werden 
und 

• in ihrem Sinngehalt nicht verän-
dert werden (Fehlbeispiele: 
"Schulleitung und ständige Ver-
tretung" statt "Schulleiter und 
ständiger Vertreter") 

3.1.2 Geschlechtsneutrale Formulie-
rungen 
Gute Lösungen bietet der Einsatz 
von Verben und Relativsätzen  
Beispiele: 
Geschlechtsneutral - Wer vertritt - 
Wer einen Antrag stellt - Zur Eig-
nungsprüfung wird zugelassen, 
wer...  
Bisher - Der Vertreter - Der An-
tragsteller - Zur Eignungsprüfung 
werden Bewerber zugelassen, die...  

3.1.3 Geschlechtsneutrale Satzgestal-
tungen 
Neue Satzgestaltungen und die Ver-
wendung von Passivformen ergeben 
oft gute und auch kürzere Lösungen 
Beispiele: 
Geschlechtsneutral - Bei der sport-
praktischen Prüfung können zur 
Eignungsprüfung Zugelassene zu-
schauen - In der sportpraktischen 
Prüfung soll nachgewiesen werden... 
Bisher - Bei der sportpraktischen 
Prüfung können Bewerber, die zur 
Eignungsprüfung zugelassen sind, 
als Zuschauer anwesend sein - In der 
sportpraktischen Prüfung soll der 
Kandidat nachweisen 

3.2 Paarformeln 
Diese sprechen beide Geschlechter 
in gleicher Weise und ausdrücklich 
an. Sie entsprechen daher am weites-
ten dem Grundsatz der sprachlichen 
Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern. Nach den in erster Linie 
zu verwendenden ausgewogenen 
geschlechtsneutralen Sprachformen 
sind sie grundsätzlich den herkömm-
lichen verallgemeinernden maskuli-
nen Sprachformen vorzuziehen. Die 
Paarformen werden durch „und“ 
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oder „oder“ verbunden, wobei die 
weibliche vor der männlichen Be-
zeichnung steht (z.B. Schülerinnen 
und Schüler). 

3.2.1 Paarformeln sind – wenn ge-
schlechtsneutrale Lösungen nicht 
gefunden werden können – stets zu 
verwenden, soweit die Verständlich-
keit und die Lesbarkeit der Vor-
schriften nicht erheblich beeinträch-
tigt werden und sie, ohne dass solche 
Hindernisse in einzelnen Bestim-
mungen entstehen, in einer Vor-
schrift einheitlich und durchgängig 
eingesetzt werden können. 

3.2.1.1 Die Verwendung der Paar-
formeln scheidet aus, wenn sie zu 
• Häufungen von Paarformeln 

(mehr als zwei) in einem Satz 
oder 

• Verknüpfungen von Paarformeln 
mit anderen Paarformeln, mit 
Pronomen oder Relativsätzen 
führt. 

3.2.1.2 Paarformeln sind insbesonde-
re einzusetzen beim Festlegen von 
Titeln, Berufs- oder Amtsbezeich-
nungen in Formularen und Tabellen 
(insofern können auch Schrägstrich-
verbindungen verwendet werden) 
sowie in den Angaben der Haus-
haltspläne. 

3.2.2 Paarformeln dürfen in Ände-
rungsvorschriften und in von rang-
höheren Vorschriften abhängigen 
Vorschriften nur verwendet werden, 
wenn für die Vorschrift in der geän-
derten Fassung sichergestellt ist, 
dass die Paarformeln einheitlich und 
durchgängig verwendet werden und 

bei rangniederen Vorschriften das 
Einfügen von Paarformeln mit hö-
herrangigen Vorschriften zu verein-
baren ist und nicht zu Auslegungs-
schwierigkeiten führen kann. 

3.3 Verallgemeinernde männliche 
Bezeichnungen 
Erst dann, wenn geschlechtsneutrale 
Sprachformen oder Paarformeln 
nicht eingesetzt werden können, 
dürfen die bisherigen verallgemei-
nernden männlichen Bezeichnungen 
beibehalten werden. Auch Bezeich-
nungen, bei denen wegen ihrer Per-
sonenferne Funktionalität oder Abs-
traktheit dem Geschlecht im konkre-
ten Regelungszusammenhang ledig-
lich eine untergeordnete Bedeutung 
zukommt (z.B. Veranstalter, Produ-
zent), können in der herkömmlichen 
verallgemeinernden männlichen 
Form verwendet werden. Dies gilt 
auch für zusammengesetzte Wörter 
(z.B. Ärztekammer, Verbraucherbe-
ratung). 

3.4 Keine Kurzformen 
Sprachliche Kurzformen wie 
Schrägstrich-, Bindestrich- oder 
Klammerverbindungen dürfen nicht 
eingesetzt werden, da sie stets die 
Lesbarkeit und Verständlichkeit 
erheblich beeinträchtigen (Ausnah-
men: Schrägstrichlösungen in For-
mularen und Tabellen). 

3.5 Keine Übertragung auf andere 
Stellen 
Die Verpflichtung, Vorschriften 
geschlechtsgerecht zu fassen, darf 
nicht auf andere Stellen übertragen 
werden. Deshalb hat jede für die 
Erstellung einer Vorschrift zuständi-
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ge Stelle für deren geschlechtsge-
rechte Fassung selbst Sorge zu tra-
gen. Auch darf die gesetzliche Er-
mächtigung eines Ministeriums zur 
Bekanntmachung der Neufassung 
eines Gesetzes nicht auf die ge-
schlechtsgerechte Fassung erstreckt 
werden. 

4 Verfahren der juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts 
Den kommunalen Gebietskörper-
schaften sowie den sonstigen der 

Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts wird 
empfohlen, entsprechend zu verfah-
ren. 

5 Inkrafttreten 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 
Tage der Veröffentlichung in Kraft. 
Quelle: Ministerialblatt der Landes-
regierung von Rheinland-Pfalz 1995, 
Nr. 8, S. 315 
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